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1. Auftrag und Allgemeines 

Die Neumann Präzisionstechnik GmbH & Co. KG hat ihren Betrieb auf dem Grundstück 
Am Güterbahnhof 2 in 66386 St. Ingbert im Jahr 2016 eingestellt. Aufgrund seiner Lage 
bildet das Gelände eine wertvolle innerstädtische Fläche, die nun neu genutzt werden 
soll. 
 
Im Auftrag der Mittelstadt St. Ingbert wird das Gelände überplant, um es, erweitert um 
das südöstlich angrenzende Flurstück 2636/149 sowie einige weitere kleine Flurstücke, 
als Standort für Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen zu nutzen. Hierzu soll der 
Bebauungsplan „Campus Süd“ aufgestellt werden [11]. Darin wird ein sonstiges 
Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „Forschung und Entwicklung“ festgesetzt. 
 
Das Plangebiet liegt in geringer Entfernung südlich der Eisenbahnstrecke Saarbrücken-
Homburg und ebenfalls südlich der Bundesstraße 40 (Saarbrücker Straße). Nördlich 
und östlich des Plangebietes erstrecken sich Industrie- und Gewerbeflächen. 
 
Die SGS-TÜV Saar GmbH wurde von der Peter Gross Bau + Projekt GmbH & Co. KG, 
St. Ingbert, beauftragt, die Geräuschimmissionen im Plangebiet durch Straßen- und 
Schienenverkehrslärm zu ermitteln und zu beurteilen. Weiterhin sollten die sich daraus 
ergebenden maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01 [8] ermittelt 
werden, um sie mit in den Bebauungsplan aufnehmen zu können. 
 

2. Rechts- und Beurteilungsgrundlagen 

Sämtliche für die vorliegende Untersuchung herangezogenen Rechts- und Beur-
teilungsgrundlagen sind in Tabelle 1 im Anhang aufgeführt. 
 

3. Beschreibung der Situation 

Das ca. 4,1 ha große Plangebiet befindet sich im südwestlichen Teil der Mittelstadt St. 
Ingbert zwischen den Straßen „Am Güterbahnhof“ im Norden und „Zur Schnapphahner 
Dell“ im Süden. Westlich und südlich des Plangebietes erstrecken sich Wohngebiete. 
Nordöstlich des Plangebietes ist ein Gewerbebetrieb in der Straße „Am Güterbahnhof 4“ 
ansässig, weiter östlich, am Ende der Straße „Am Güterbahnhof“ und östlich der Straße 
„Im Schmelzerwald“, schließen sich weitere gewerbliche Nutzungen an. Östlich des 
Plangebietes, an der Straße „Zur Schnapphahner Dell“ und an der Straße „Im 
Schmelzerwald“ steht eine Reihe Wohnhäuser. 
 
Unmittelbar nördlich des Plangebietes, jenseits der Straße „Am Güterbahnhof“, verläuft 
die Eisenbahnstrecke Saarbrücken-Homburg zwischen Rentrisch und St. Ingbert in Ost-
West-Richtung, nördlich davon, parallel zur Eisenbahnstrecke, verläuft die Saarbrücker 
Straße (B40).  
 
Auf der Nordseite der Saarbrücker Straße erstrecken sich weitere Industrie- und 
Gewerbeflächen, u. a. mit dem Drahtwerk St. Ingbert, der Verzinkerei Meiser, der Brück 
Stahlhandelsgesellschaft und weiter östlich der Voit Automotive GmbH. 
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Nach dem von der Kernplan GmbH mit Stand vom 13.12.2023 vorgelegten Bebauungs-
plan-Entwurf [11] soll im gesamten Plangebiet ein sonstiges Sondergebiet „Forschung 
und Entwicklung“ ausgewiesen werden. Das Baufenster umfasst einen Großteil des 
Plangebietes. Gemäß Nutzungsschablone werden darin sechs Vollgeschosse zulässig 
sein. 
 
Das Gelände weist im Bereich des Plangebietes ein deutliches Gefälle auf. So liegt das 
Plangebiet an der Straße „Am Güterbahnhof“ im Norden auf einer Geländehöhe von ca. 
225 m ü. NN, die Straße „Zur Schnapphahner Dell“ an der südlichen Grenze des 
Plangebietes auf etwa 250 m ü. NN. 
 
Die örtliche Situation ist Bild 1 im Anhang zu entnehmen. Die Planzeichnung des 
Bebauungsplanentwurfs kann Bild 2 entnommen werden. 
 

4. Durchführung der Untersuchung 

Im Rahmen einer Ortsbesichtigung wurden das Plangebiet und das umliegende 
Gelände mit den Verkehrswegen in Augenschein genommen.  
 
In der vorliegenden Untersuchung wurden die Geräuschimmissionen im Plangebiet aus 
dem Schienenverkehr auf der Eisenbahnstrecke Saarbrücken-Homburg sowie aus dem 
Straßenverkehr auf der Saarbrücker Straße (B40) ermittelt. 
 
Schlafräume sind im geplanten Sondergebiet „Forschung und Entwicklung“ nicht 
vorgesehen. Nach Rücksprache mit dem Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz ist 
eine Untersuchung der Geräuschimmissionen durch die umliegenden Gewerbe- und 
Industriebetriebe im Rahmen des vorliegenden Gutachtens daher nicht erforderlich. 
 
Im Einzelnen wurde wie folgt vorgegangen: 
 
Schienenverkehr  
 
Die von dem Schienenverkehr auf der nördlich verlaufenden Bahnstrecke verursachten 
Geräuschimmissionen im Plangebiet tagsüber und nachts wurden nach den Vorgaben 
der Anlage 2 zu § 4 der Verkehrslärmschutzverordnung [7] - Berechnung des Beur-
teilungspegels für Schienenwege (Schall 03) [4] ermittelt. 
 
Der Berechnung wurden die Daten zum Schienenverkehr auf der Strecke 3250, 
Abschnitt Rentrisch bis St. Ingbert, für das Prognosejahr 2030 der Deutschen Bahn AG 
zugrunde gelegt.  
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Straßenverkehr 
 
Die auf das Plangebiet einwirkenden Geräuschimmissionen durch den Straßenverkehr 
auf der Saarbrücker Straße (B40) tagsüber und nachts wurden nach den Richtlinien für 
den Lärmschutz an Straßen, RLS-19 [10] berechnet. Die Verkehrsmengen auf der 
Saarbrücker Straße wurden aus der Straßenverkehrszählung aus dem Jahr 2015 
entnommen. Die unmittelbar an das Plangebiet angrenzenden Straßen können auf 
Grund der untergeordneten Verkehrsmengen unberücksichtigt bleiben.  
 
Die Daten aus dem Jahr 2015 wurden entsprechend den Angaben des Landesbetriebes 
für Straßenbau des Saarlandes zur Entwicklung des Verkehrsaufkommens auf das Jahr 
2030 als Prognosehorizont hochgerechnet. 
 
Die berechneten Geräuschimmissionen durch den Schienen- und Straßenverkehr 
wurden mit den Orientierungswerten der DIN 18005, Beiblatt 1, Schallschutz im 
Städtebau, sowie mit den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV [7] verglichen.  
 
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist der Bebauungsplanentwurf mit Stand 
vom 13.12.2023 [11]. 
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5. Richtlinien und zulässige Geräuschimmissionen 

5.1 Orientierungswerte nach DIN 18005 Beiblatt 1 [6] 

Bei der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch und der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) sollten nach DIN 18005 Beiblatt 1 [6] in der Regel den verschiedenen 
schutzbedürftigen Nutzungen (z. B. Bauflächen, Baugebieten, sonstigen Flächen) die 
nachfolgend aufgeführten Orientierungswerte für den Beurteilungspegel zugeordnet 
werden. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung ist wünschenswert, um die mit der 
Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbundene 
Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen. 
 

Baugebiet Verkehrslärma 

Industrie-, Gewerbe- 
und Freizeitlärm sowie 

Geräusche von 
vergleichbaren 

öffentlichen Anlagen 
 Lr Lr 
 dB dB 
 tags nachts tags nachts 
Reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35 
Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete 
(WS), Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete, 
Campingplatzgebiete 

55 45 55 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55 55 55 
Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40 
Dorfgebiete (MD), Dörfliche Wohngebiete (MDW), 
Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete (MU) 

60 50 60 45 

Kerngebiete (MK) 63 53 60 45 
Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50 
Sonstige Sondergebiete (SO) sowie Flächen für den 
Gemeindebedarf, soweit sie schutzbedürftig sind, ja nach 
Nutzungsartb 

45 bis 65 35 bis 65 45 bis 65 35 bis 65 

Industriegebiete (GI)c - - - - 
a Die dargestellten Orientierungswerte gelten für Straßen-, Schienen-, und Schiffsverkehr. Abweichend 
 davon schlägt die WHO für den Fluglärm zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken deutlich niedrigere 
 Schutzziele vor. 
b Für Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hohes 
 Schutzniveau anzustreben. 
c Für Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden 

 
Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Rand der Bauflächen oder der 
überbaubaren Grundstücksflächen in den jeweiligen Baugebieten oder der Flächen 
sonstiger Nutzung bezogen werden. Bei Außen- und Außenwohnbereichen gelten 
grundsätzlich die Orientierungswerte des Zeitbereichs „tags“ [6]. 
 
Für die Beurteilung ist gemäß [6] in der Regel tags der Zeitraum von 6:00 Uhr bis 22:00 
Uhr und nachts der Zeitraum von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr, ggf. die lauteste Nacht-
stunde, zugrunde zu legen. 
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Für sonstige Sondergebiete sind keine festen Orientierungswerte angegeben. Die für 
den Einzelfall heranzuziehenden Orientierungswerte sind je nach Nutzungsart 
festzulegen. 
 
Im vorliegenden Fall wurden zur Beurteilung der Geräuschimmissionen im geplanten 
Sondergebiet „Forschung und Entwicklung“ die Orientierungswerte für Mischgebiete 
(MI) herangezogen. 
 
 
Anmerkung zu den Orientierungswerten der DIN 18005 Beiblatt 1 
 
Die in [6] genannten Orientierungswerte sind als eine Konkretisierung für 
Anforderungen an den Schallschutz im Städtebau aufzufassen. 
 
Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erforderlichen 
Abwägung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen – 
z. B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung bestehender Stadtstrukturen – zu verstehen. Die 
Abwägung kann in bestimmten Fällen bei Überwiegen anderer Belange – insbesondere 
bei Maßnahmen der Innenentwicklung – zu einer entsprechenden Zurückstellung des 
Schallschutzes führen. 
 
Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, 
Industrie und Gewerbe, Freizeitlärm) werden wegen der unterschiedlichen Einstellung 
der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für sich allein mit 
den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert. 
 
Überschreitungen der Orientierungswerte und entsprechende Maßnahmen zum 
Erreichen ausreichenden Schallschutzes (siehe hierzu z. B. DIN 4109-1 [8] und DIN 
4109-2 [9]) sollten in der Begründung zum Bebauungsplan beschrieben werden. 
 
 
5.2 Grenzwerte nach der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) [7] 

Die Verkehrslärmschutzverordnung [7] gilt für den Bau (Neubau) oder die wesentliche 
Änderung von öffentlichen Straßen sowie von Schienenwegen der Eisenbahnen und 
Straßenbahnen. Bei den im Folgenden genannten Immissionsgrenzwerten (IGW), die 
zum Schutz der Nachbarschaft festgelegt sind, handelt es sich um Grenzwerte und 
nicht um Orientierungswerte. Werden diese Grenzwerte überschritten, sind beim 
Neubau oder der wesentlichen Änderung von öffentlichen Straßen Schutzmaßnahmen 
zu treffen.  
 
Bei der Bestimmung des Umfangs des Lärmschutzes müssen die Grenzwerte nicht voll 
ausgeschöpft werden, d. h. sie können nach Abwägung im Einzelfall unterschritten 
werden, wenn dies mit vertretbarem Aufwand, z. B. durch Verwendung von 
Überschussmaterial für Lärmschutzwälle, erreicht werden kann.  
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Nach § 2 Abs. 1, Nr. 3 der 16. BImSchV [7] gelten in Kern-, Dorf- und Mischgebieten die 
folgenden Immissionsgrenzwerte: 
 
 tags  64 dB(A) 
 nachts 54 dB(A) 
 
Grundsätzlich sind der Tagwert und der Nachtwert einzuhalten; nur auf den Tagwert 
kommt es an bei Gebäuden, die bestimmungsgemäß ausschließlich am Tag genutzt 
werden, z. B. Kindergärten, Schulen oder Bürogebäude. 
 
 
Anmerkung zu den Immissionsgrenzwerten: 

Im Rahmen eines Abwägungsprozesses bei der städtebaulichen Planung können auch 
die Grenzwerte der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (16. BImSchV - Verkehrslärmschutzverordnung) [7] zur Bewertung der Ver-
kehrsgeräusche als zusätzliche Entscheidungshilfe herangezogen werden. Die Be-
handlung des Lärmschutzes in der städtebaulichen Planung kann jedoch nicht aus-
schließlich auf den Blickwinkel der 16. BImSchV [7] eingegrenzt werden. 
 
 
5.3 TA Lärm 

Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm [1] dient dem Schutz der 
Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche. Sie gilt für Anlagen, die als genehmigungsbedürftige oder nicht 
genehmigungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des Zweiten Teils des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) unterliegen. 
 
Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 
BImSchG) ist sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung am maßgeblichen 
Immissionsort die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 der TA Lärm nicht 
überschreitet. 
 
Nach Nummer 6 der TA Lärm gelten die folgenden Immissionsrichtwerte: 
 

- in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten: 
 
 tags  60 dB(A) 
 nachts 45 dB(A) 
 
  



SGS-TÜV Saar GmbH  
  
Auftrag Nr. 6804034 - Gutachten vom 14.12.2023 Blatt 9 von 26 

 

https://sgs.sharepoint.com/sites/de-ehs-suzfiles/berichte_lärm/lärm2023/23-6804034-a-peter-gross-bplan-campus-süd-cispa-igb-lärm-tz.docx 

 
 
5.4 DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau 

Sowohl die Orientierungswerte der DIN 18005 Beiblatt 1 [6] als auch die Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV [7] und die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm [1] 
gelten für den Außenbereich von schutzbedürftigen Räumen. 
 
In der Norm DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" [8] sind darüber hinaus Anforderun-
gen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile von Gebäuden enthalten. Durch eine 
vom Außenlärmpegel abhängende Dimensionierung der Außenbauteile soll ein ausrei-
chend niedriger Geräuschpegel innerhalb von schutzbedürftigen Räumen sichergestellt 
werden. 
 

6. Geräuschimmissionen durch Schienenverkehr 

6.1 Daten zum Schienenverkehr 

Von der Deutschen Bahn AG lagen Angaben zum Schienenverkehr auf der zu 
betrachtenden Strecke 3250 Saarbrücken-Homburg, Abschnitt Rentrisch - St. Ingbert 
für das Prognosejahr 2030 vor. 
 
Die detaillierten Daten sind Tabelle 2 im Anhang zu entnehmen. 
 
Insgesamt ist danach für das Prognosejahr 2030 mit dem folgenden Zugverkehr zu 
rechnen: 
 

Zugart  Anzahl Vmax Fahrzeugkategorien gem. Schall 03 im Zugverband 

   Fahrzeug Fahrzeug Fahrzeug 

Traktion Tag Nacht km/h Art Anzahl Art Anzahl Art Anzahl 

GZ-E 13 10 100 7-Z5-A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8 
GZ-E 4 2 100 7-Z5-A4 1 10-Z5 10     
TGV 5 0 250 1-V1 2 2-V2 5     
ICE 8 1 330 3-Z9_A32 1         
IC-E 2 2 200 7-Z5-A4 1 9-Z5 9     
RV-VT 34 2 120 6-A6 2         
RV-ET 28 2 160 5-Z5-A12 2         
RV-ET 62 16 160 5-Z5-A10 2         

 
Die Zugzahlen beziehen sich auf die Zeiträume von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Tag) bzw. 
22:00 bis 06:00 Uhr (Nacht). 
 
Als örtlich zulässige Geschwindigkeit ist im Bereich von km 10,5 bis km 12,5 der 
Strecke, also in dem betrachteten Bereich der Untersuchung, mit einer Strecken-
höchstgeschwindigkeit von 90 km/h zu rechnen, sofern diese geringer als die 
Zuggeschwindigkeit ist, was im vorliegenden Fall für alle hier verkehrenden Züge 
zutrifft.  
 
Die Fahrbahn des betrachteten Streckenabschnittes ist augenscheinlich als Schwellen-
gleis im Schotterbett mit Betonschwellen ausgeführt. Eine Pegelkorrektur c1 nach 
Tabelle 7 der Anlage 2 zu § 4 der Verkehrslärmschutzverordnung [7] ist daher nicht 
anzuwenden.  
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6.2 Geräuschemissionen 

Die sich nach der Anlage 2 zu § 4 der Verkehrslärmschutzverordnung [7] - Berechnung 
des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03) [4] aus den in Abschnitt 6.1 an-
gegebenen Daten ergebenden Geräuschemissionen wurden mit Hilfe des schalltech-
nischen Berechnungsprogramms MAPANDGIS der Kramer Schalltechnik GmbH [3] 
berechnet.  
 
Die für die einzelnen Zugarten berechneten längenbezogenen Schallleistungspegel Lw' 
tags und nachts sind Tabelle 2 im Anhang zu entnehmen. Der längenbezogene Schall-
leistungspegel ist der je Meter der jeweiligen Eisenbahnstrecke abgestrahlte Schall-
leistungspegel.  
 
Die Lage des berücksichtigten Streckenabschnitts kann Bild 2 im Anhang zu diesem 
Gutachten entnommen werden. 
 
 
6.3 Immissionsorte 

Die Berechnung der Geräuschimmissionen durch den Schienenverkehr erfolgte 
flächendeckend für das Plangebiet sowie für repräsentative Immissionsorte auf der 
Baugrenze. 
 
Im geplanten sonstigen Sondergebiet sollen sechs Vollgeschosse festgesetzt werden. 
 
Entsprechend der 16. BImSchV [7] wurden die Immissionsorte in einer Höhe von 0,2 m 
über der Fensteroberkante angesetzt. In den einzelnen Stockwerken entspricht dies 
den folgenden Höhen über Boden: 
 
Erdgeschoss:  2,8 m 
1. OG:   5,6 m 
2. OG:   8,4 m 
3. OG:   11,2 m 
4. OG:   14,0 m 
5. OG:   16,8 m 
 
Die Lage der gewählten Immissionsorte ist Bild 4 im Anhang zu entnehmen. Die 
Berechnung der Geräuschimmissionen erfolgte für ausgewählte Stockwerke (1. OG, 
3. OG und 5. OG). 
 
 
6.4 Immissionspegel und Beurteilungspegel 

Nach der Schall 03 [4] ergeben sich die Beurteilungspegel aus den auf ganze dB(A) 
aufgerundeten Immissionspegeln. Die berechneten Immissionspegel und die daraus 
ermittelten Beurteilungspegel der Geräuschimmissionen durch Schienenverkehr für das 
Prognosejahr 2030 in den Beurteilungszeiträumen Tag und Nacht sind nachfolgend 
aufgeführt: 
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Immissionsorte auf der 
Baugrenze 

Immissionspegel 
Schienenverkehr 

dB(A) 

Beurteilungspegel 
Schienenverkehr 

dB(A) 

Nr. Bezeichnung/Lage tags nachts tags nachts 

IP1 IP1 NW 1.OG 62,0 61,9 62 62 
 IP1 NW 3.OG 63,5 63,4 64 64 
 IP1 NW 5.OG 63,6 63,4 64 64 
IP2 IP2 N 1.OG 63,5 63,3 64 64 
 IP2 N 3.OG 64,8 64,7 65 65 
 IP2 N 5.OG 64,8 64,7 65 65 
IP3 IP3 NO 1.OG 53,8 53,7 54 54 
 IP3 NO 3.OG 57,1 57,0 58 57 
 IP3 NO 5.OG 59,4 59,3 60 60 
IP4 IP4 O 1.OG 53,0 52,9 53 53 
 IP4 O 3.OG 54,4 54,3 55 55 
 IP4 O 5.OG 55,1 55,0 56 55 
IP5 IP5 SO 1.OG 51,8 51,7 52 52 
 IP5 SO 3.OG 52,4 52,2 53 53 
 IP5 SO 5.OG 53,2 53,1 54 54 
IP6 IP6 S 1.OG 47,7 47,5 48 48 
 IP6 S 3.OG 48,6 48,5 49 49 
 IP6 S 5.OG 49,5 49,3 50 50 
IP7 IP7 SW 1.OG 45,7 45,6 46 46 
 IP7 SW 3.OG 46,6 46,5 47 47 
 IP7 SW 5.OG 47,6 47,4 48 48 
IP8 IP8 W 1.OG 51,1 51,0 52 51 
 IP8 W 3.OG 53,6 53,5 54 54 
 IP8 W 5.OG 56,0 55,9 56 56 

 

7. Geräuschimmissionen durch Straßenverkehr 

7.1 Verkehrsmengen und Geräuschemissionen 

Die Berechnung der von dem Straßenverkehr auf der Saarbrücker Straße (B40) 
ausgehenden Geräuschemission und der damit verbundenen Geräuschimmission im 
Plangebiet erfolgte nach den Berechnungsvorschriften der RLS-19 [10]. In der 
Schallausbreitungsrechnung wurde die Saarbrücker Straße in ihrem Verlauf etwa 
zwischen der Einmündung Rentrischer Weg und der Kreuzung mit dem Kastanienweg 
mit einer Länge von ca. 1,2 km berücksichtigt.  
 
Grundlage zur Ermittlung der Geräuschemissionen von Straßen nach RLS-19 [10] sind 
die maßgebende stündliche Verkehrsstärke M und die Lkw-Anteile p1 (prozentualer 
Anteil Lastkraftwagen ohne Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t und 
Busse) und p2 (prozentualer Anteil an Lastkraftwagen mit Anhänger bzw. Sattelkraft-
fahrzeuge [Zugmaschinen mit Auflieger] mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t) 
jeweils für den Tages- und Nachtzeitraum. Daneben werden bei der Ermittlung der 
Geräuschemissionen einer Fahrstrecke noch die zulässige Höchstgeschwindigkeit, die 
Fahrbahnoberfläche und die Steigung der jeweiligen Fahrstrecke berücksichtigt.  
 
Die vom Landesbetrieb für Straßenbau in Neunkirchen aus der Verkehrszählung im 
Jahr 2015 ermittelten Lärmkennwerte (Zählstelle Nr. 6708 0228) können der 
nachfolgenden Tabelle entnommen werden.  
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Größe Verkehrszählung 2015 

Tag Nacht 

M (maßgebende Stündliche Verkehrsstärke) 514 85 

p1 (Anteil Lkw und Bus in Prozent) 3,5 3,4 

p2 (Anteil LkwA und Sattel-Kfz in Prozent) 2,5 2,5 

 
Nach Angaben des Landesbetriebes für Straßenbau des Saarlandes liegen noch keine 
neueren Daten als die Zähldaten aus dem Jahr 2015 vor. Die allgemeine Verkehrs-
prognose geht aktuell von einer Steigerung des Verkehrs von 0% im Leicht- und 1% pro 
Jahr im Schwerverkehr aus. 
 
Auf der Grundlage dieser Werte wurden die maßgebenden stündlichen Verkehrsstärken 
M und die Lkw-Anteile p1 und p2 tags und nachts für das Jahr 2030 als Prognoseho-
rizont berechnet. Es ergaben sich die nachfolgend aufgeführten Werte: 
 

maßgebende 
stündliche 

Verkehrsstärke M in 
Kfz/h 

Lkw - Anteil  
p in % 

zulässige Höchstge-
schwindigkeit 

v in km/h 

LW‘  
in dB(A) 

tags nachts 
tags 

p1 / p2 
nachts 
p1 / p2 

Pkw Lkw tags nachts 

519 86 4,0 2,9 3,9 2,9 50 50 81,6 73,8 

 
Hinsichtlich des Straßenbelages wurde die Straßenoberfläche des betrachteten Ver-
kehrsweges der Kategorie "nicht geriffelte Gussasphalte“ gemäß Tabelle 4a der RLS-19 
zugeordnet. Der Zuschlag für unterschiedliche Straßenoberflächen beträgt in diesem 
Fall DStro = 0 dB. Die Straße verläuft im untersuchten Abschnitt ohne nennenswerte 
Steigung oder Gefälle. Gemäß Abschnitt 3.3.6 der RLS-19 [10] ist für Steigungen 
< -4 % und > +2 % ist kein Zuschlag zu vergeben. 
 
Auf dem untersuchten Streckenabschnitt, welcher sich innerorts befindet, wurde sowohl 
für Pkw als auch für Lkw mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 
gerechnet. 
 
Die Lage des berücksichtigten Streckenabschnittes der Saarbrücker Straße (B40) kann 
Bild 2 im Anhang zu diesem Gutachten entnommen werden. 
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7.2 Immissionspegel und Beurteilungspegel 

Die Schallausbreitungsrechnung wurde nach den Vorgaben der RLS-19 [10] für die 
Beurteilungszeiträume Tag und Nacht durchgeführt. 
 
Nach der RLS-19 [10] ergeben sich die Beurteilungspegel aus den auf ganze dB(A) 
aufgerundeten Immissionspegeln und ggf. Knotenpunktkorrekturen. Im Bereich des 
untersuchten Streckenabschnitts sind zwei Knotenpunkte vorhanden. Bei diesen 
Knotenpunkten handelt es sich um „sonstige Knotenpunkte“ nach Tabelle 5 (Abschnitt 
3.3.7) der RLS-19, für welche kein Korrekturwert anzusetzen ist. 
 
Die berechneten Immissionspegel sowie die auf ganze dB(A) aufgerundeten 
Beurteilungspegel der Geräuschimmissionen durch Straßenverkehr in den 
Beurteilungszeiträumen Tag und Nacht sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 
 

Immissionsorte auf der 
Baugrenze 

Immissionspegel 
Straßenverkehr 

dB(A) 

Beurteilungspegel 
Straßenverkehr 

dB(A) 

Nr. Bezeichnung/Lage tags nachts tags nachts 

IP1 IP1 NW 1.OG 51,0 43,2 51 44 
 IP1 NW 3.OG 52,7 44,9 53 45 
 IP1 NW 5.OG 53,8 45,9 54 46 
IP2 IP2 N 1.OG 48,0 40,2 48 41 
 IP2 N 3.OG 51,9 44,1 52 45 
 IP2 N 5.OG 54,4 46,6 55 47 
IP3 IP3 NO 1.OG 47,4 39,6 48 40 
 IP3 NO 3.OG 49,3 41,5 50 42 
 IP3 NO 5.OG 50,3 42,5 51 43 
IP4 IP4 O 1.OG 43,8 36,0 44 36 
 IP4 O 3.OG 46,0 38,1 46 39 
 IP4 O 5.OG 46,8 39,0 47 39 
IP5 IP5 SO 1.OG 41,6 33,8 42 34 
 IP5 SO 3.OG 43,0 35,2 43 36 
 IP5 SO 5.OG 44,5 36,7 45 37 
IP6 IP6 S 1.OG 41,2 33,4 42 34 
 IP6 S 3.OG 42,3 34,5 43 35 
 IP6 S 5.OG 43,5 35,7 44 36 
IP7 IP7 SW 1.OG 40,5 32,6 41 33 
 IP7 SW 3.OG 41,8 34,0 42 34 
 IP7 SW 5.OG 43,0 35,2 43 36 
IP8 IP8 W 1.OG 44,9 37,1 45 38 
 IP8 W 3.OG 46,9 39,1 47 40 
 IP8 W 5.OG 48,8 41,0 49 41 

 

8. Gesamtgeräuschimmissionen durch Verkehr 

In der nachfolgenden Tabelle sind die sich ergebenden Immissionspegel und 
Beurteilungspegel der Gesamtgeräuschimmissionen durch den Schienenverkehr und 
den Straßenverkehr tagsüber und nachts an den betrachteten Immissionsorten 
aufgeführt. 
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Immissionsorte auf der 
Baugrenze 

Immissionspegel 
Gesamtverkehr 

dB(A) 

Beurteilungspegel 
Gesamtverkehr 

dB(A) 

Nr. Bezeichnung/Lage tags nachts tags nachts 

IP1 IP1 NW 1.OG 62,4 62,0 63 62 
 IP1 NW 3.OG 63,8 63,4 64 64 
 IP1 NW 5.OG 64,0 63,5 64 64 
IP2 IP2 N 1.OG 63,6 63,3 64 64 
 IP2 N 3.OG 65,1 64,7 66 65 
 IP2 N 5.OG 65,2 64,8 66 65 
IP3 IP3 NO 1.OG 54,7 53,9 55 54 
 IP3 NO 3.OG 57,8 57,1 58 58 
 IP3 NO 5.OG 59,9 59,3 60 60 
IP4 IP4 O 1.OG 53,5 53,0 54 53 
 IP4 O 3.OG 55,0 54,4 55 55 
 IP4 O 5.OG 55,7 55,1 56 56 
IP5 IP5 SO 1.OG 52,2 51,7 53 52 
 IP5 SO 3.OG 52,8 52,3 53 53 
 IP5 SO 5.OG 53,8 53,2 54 54 
IP6 IP6 S 1.OG 48,6 47,7 49 48 
 IP6 S 3.OG 49,6 48,7 50 49 
 IP6 S 5.OG 50,4 49,5 51 50 
IP7 IP7 SW 1.OG 46,8 45,8 47 46 
 IP7 SW 3.OG 47,9 46,7 48 47 
 IP7 SW 5.OG 48,9 47,7 49 48 
IP8 IP8 W 1.OG 52,0 51,1 52 52 
 IP8 W 3.OG 54,5 53,6 55 54 
 IP8 W 5.OG 56,8 56,0 57 56 

 
Die Immissionsberechnung ist Tabelle 3 im Anhang zu entnehmen. 
 
Die höchsten Immissionspegel durch Schienen- und Straßenverkehr ergeben sich 
demnach in Höhe des 5.Obergeschosses. Die Ergebnisse einer flächendeckenden 
Berechnung der Geräuschimmissionen durch Schienen- und Straßenverkehr in Höhe 
des 5. OG ist Bild 5a (tags) bzw. Bild 5b (nachts) im Anhang zu entnehmen. 
 
Entsprechend der Lage des Plangebietes zur Straße und Eisenbahnstrecke ergeben 
sich die höchsten Geräuschimmissionen im nördlichen Teil des Plangebietes. 
 

9. Vergleich der ermittelten Verkehrslärmimmissionen mit den 
 Orientierungs- und Grenzwerten 

Zur Beurteilung werden die in der vorliegenden Untersuchung ermittelten Beurteilungs-
pegel der Geräuschimmissionen durch den Schienen- und Straßenverkehr den im 
Plangebiet zulässigen Werten (Orientierungswerte für Verkehrslärm der DIN 18005 
Beiblatt 1 und Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV) gegenübergestellt, die 
nachfolgend noch einmal dargestellt sind. Zur Beurteilung der Geräuschimmissionen 
werden die Orientierungswerte bzw. Immissionsgrenzwerte in Mischgebieten 
herangezogen. 
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Orientierungswerte für Verkehrslärm nach DIN 18005 Beiblatt 1 [6] in Mischgebieten: 
 
 tags  60 dB(A) 
 nachts 50 dB(A) 
 
Immissionsgrenzwerte nach § 2 Abs. 1, Nr. 3 der 16. BImSchV [7] i Mischgebieten: 
 

- Bei allgemeinen Wohngebieten: 
 

 tags  64 dB(A) 
 nachts 54 dB(A) 
 
In der folgenden Tabelle sind die diejenigen Beurteilungspegel fett hervorgehoben, 
welche die Orientierungswerte DIN 18005 Beiblatt 1 [6] überschreiten. Darüber hinaus 
sind diejenigen Werte farbig hervorgehoben, an denen die Grenzwerte der 
16. BImSchV [7] überschritten werden. 
 

Immissionsorte auf der 
Baugrenze 

Beurteilungspegel 
Gesamtverkehr 

dB(A) 

Nr. Bezeichnung/Lage tags nachts 

IP1 IP1 NW 1.OG 63 62 
 IP1 NW 3.OG 64 64 
 IP1 NW 5.OG 64 64 
IP2 IP2 N 1.OG 64 64 
 IP2 N 3.OG 66 65 
 IP2 N 5.OG 66 65 
IP3 IP3 NO 1.OG 55 54 
 IP3 NO 3.OG 58 58 
 IP3 NO 5.OG 60 60 
IP4 IP4 O 1.OG 54 53 
 IP4 O 3.OG 55 55 
 IP4 O 5.OG 56 56 
IP5 IP5 SO 1.OG 53 52 
 IP5 SO 3.OG 53 53 
 IP5 SO 5.OG 54 54 
IP6 IP6 S 1.OG 49 48 
 IP6 S 3.OG 50 49 
 IP6 S 5.OG 51 50 
IP7 IP7 SW 1.OG 47 46 
 IP7 SW 3.OG 48 47 
 IP7 SW 5.OG 49 48 
IP8 IP8 W 1.OG 52 52 
 IP8 W 3.OG 55 54 
 IP8 W 5.OG 57 56 

 
Der Vergleich der ermittelten mit den zulässigen Werten ergibt die folgende Bilanz: 
 

Orientierungswerte tags: Überschreitung um bis zu 6 dB(A)  
Orientierungswerte nachts: Überschreitung um bis zu 15 dB(A)  
Immissionsgrenzwerte tags: Überschreitung um bis zu 2 dB(A)  
Immissionsgrenzwerte nachts: Überschreitung um bis zu 11 dB(A)  
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Den Lärmkarten der Gesamtverkehrsimmissionen im Anhang (Bild 5a und Bild 5b) ist 
zu entnehmen, dass die zulässigen Geräuschimmissionen tags nur im nördlichsten Teil 
des Plangebietes überschritten, in den übrigen Bereichen jedoch eingehalten werden. 
 
Im Hinblick auf die geplante Nutzung des Plangebietes für Einrichtungen der Forschung 
und Entwicklung ohne Schlafnutzung ist die Überschreitung der nachts zulässigen 
Geräuschimmissionen im vorliegenden Fall nicht relevant. 
 

10. Anforderungen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile 
 von Gebäuden im Plangebiet 

Bei der Errichtung von Gebäuden grundsätzlich zu beachten und maßgeblich für die 
Dimensionierung des Schallschutzes ist die Technische Baubestimmung DIN 4109 
"Schallschutz im Hochbau". Die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestim-
mungen (MVV TB) des Deutsches Instituts für Bautechnik (DIBT) verweist in ihrer 
aktuellen Fassung auf die Ausgabe der Norm von Januar 2018. Die Teile 1 und 2 dieser 
Norm [8, 9] wurden daher für die vorliegende Untersuchung herangezogen. 
 
Durch die Festlegung eines mindestens erforderlichen Schalldämm-Maßes für die 
Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen wird sichergestellt, dass die von außen 
in die Räume eindringenden Geräusche auf ein akzeptables Maß reduziert werden. 
 
 
10.1 Maßgebliche Außenlärmpegel 

In Abschnitt 4.4.5 der DIN 4109-2:2018-01 [9] werden Festlegungen zur rechnerischen 
Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels getroffen. 
 
Gemäß Abschnitt 4.4.5.1 gilt: 
 
Der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-1:2018-01, 7.2, ergibt sich 
 

- für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr), 
 

- für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) 
plus Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung 
(größeres Schutzbedürfnis in der Nacht); dies gilt für Räume, die überwiegend 
zum Schlafen genutzt werden können. 

 
Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere Anforderung 
ergibt. 
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Für Schienenverkehr enthält Abschnitt 4.4.5.3 der Norm [9] folgende Festlegungen: 
 

- Bei Berechnungen sind die Beurteilungspegel für den Tag (6:00 Uhr bis 
22:00 Uhr) bzw. für die Nacht (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) nach der 16. BImSchV 
zu bestimmen, wobei zur Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels zu den 
errechneten Werten jeweils 3 dB(A) zu addieren sind. 

 
- Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger 

als 10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des 
Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und 
einem Zuschlag von 10 dB(A). 
 

- Aufgrund der Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgeräuschen in 
Verbindung mit dem Frequenzspektrum der Schalldämm-Maße von Außenbau-
teilen ist der Beurteilungspegel für Schienenverkehr pauschal um 5 dB zu 
mindern. 

 
Zur Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel wurden die in Abschnitt 6 berech-
neten Geräuschimmissionen durch den Schienenverkehr herangezogen. 
 
In [9], Abschnitt 4.4.5.2 werden für Straßenverkehr folgende Festlegungen getroffen: 
 

- Bei Berechnungen sind die Beurteilungspegel für den Tag (6:00 Uhr bis 
22:00 Uhr) bzw. für die Nacht (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) nach der 16. BImSchV 
zu bestimmen, wobei zur Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels zu den 
errechneten Werten jeweils 3 dB(A) zu addieren sind. 

 
- Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger 

als 10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des 
Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und 
einem Zuschlag von 10 dB(A). 

 
Zur Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel wurden die in Abschnitt 7 berech-
neten Geräuschimmissionen durch den Straßenverkehr auf der Saarbrücker Straße 
herangezogen.  
 
In [9], Abschnitt 4.4.5.6 werden für Gewerbe- und Industrieanlagen folgende 
Festlegungen getroffen: 
 

- Im Regelfall wird als maßgeblicher Außenlärmpegel der nach der TA Lärm im 
Bebauungsplan für die jeweilige Gebietskategorie angegebene Tag-Immissions-
richtwert eingesetzt, wobei zu dem Immissionsrichtwert 3 dB(A) zu addieren sind. 

 
- Besteht im Einzelfall die Vermutung, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

überschritten werden, dann sollte die tatsächliche Geräuschimmission als Beur-
teilungspegel nach der TA Lärm ermittelt werden, wobei zur Bildung des maß-
geblichen Außenlärmpegels zu den errechneten Mittelungspegeln 3 dB(A) zu 
addieren sind.  
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- Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger 

als 10 dB, so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des 
Nachtschlafes aus einem um 3 dB erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und 
einem Zuschlag von 10 dB. 

 
Rührt die Geräuschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) Quellen 
her, besteht also eine Überlagerung mehrerer Schallimmissionen, so berechnet sich 
der resultierende Außenlärmpegel La,res, jeweils getrennt für Tag und Nacht, nach [9], 
Abschnitt 4.4.5.7, aus den einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegeln La,i durch 
energetische Addition nach folgender Gleichung  
 

𝐿 , = 10𝑙𝑔 (10 , , ) 𝑑𝐵 

 

An Räumen, die bestimmungsgemäß nur tags genutzt werden (Gruppenräume, Wohn- 
und Essräume etc.), ist der für den Tagzeitraum ermittelte maßgebliche Außenlärm-
pegel heranzuziehen. An den übrigen Räumen ergibt sich der für die Dimensionierung 
der Außenbauteile heranzuziehende Wert aus dem höheren der für den Tag- bzw. den 
Nachtzeitraum ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegel. Im vorliegenden Fall sind 
daher die für den Tagzeitraum ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegel heranzu-
ziehen. 
 
An den betrachteten Immissionsorten ergeben sich auf dieser Basis die folgenden 
maßgeblichen Außenlärmpegel: 
 

Immissionsorte auf der 
Baugrenze 

La,Schiene La,Straße La,Gewerbe La,gesamt 

Nr. Bezeichnung/Lage dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

IP1 IP1 NW 1.OG 60 54 63 65 
 IP1 NW 3.OG 62 56 63 66 
 IP1 NW 5.OG 62 57 63 66 
IP2 IP2 N 1.OG 62 51 63 66 
 IP2 N 3.OG 63 55 63 66 
 IP2 N 5.OG 63 58 63 67 
IP3 IP3 NO 1.OG 52 51 63 64 
 IP3 NO 3.OG 56 53 63 64 
 IP3 NO 5.OG 58 54 63 65 
IP4 IP4 O 1.OG 51 47 63 63 
 IP4 O 3.OG 53 49 63 64 
 IP4 O 5.OG 54 50 63 64 
IP5 IP5 SO 1.OG 50 45 63 63 
 IP5 SO 3.OG 51 46 63 63 
 IP5 SO 5.OG 52 48 63 63 
IP6 IP6 S 1.OG 46 45 63 63 
 IP6 S 3.OG 47 46 63 63 
 IP6 S 5.OG 48 47 63 63 
IP7 IP7 SW 1.OG 44 44 63 63 
 IP7 SW 3.OG 45 45 63 63 
 IP7 SW 5.OG 46 46 63 63 
IP8 IP8 W 1.OG 50 48 63 63 
 IP8 W 3.OG 52 50 63 64 
 IP8 W 5.OG 54 52 63 64 
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Eine flächendeckende Darstellung der maßgeblichen Außenlärmpegel in Höhe des 
5.OG ist Bild 6 im Anhang zu entnehmen. 
 
 
10.2 Gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß 

Nach Abschnitt 7 der DIN 4109-1 [8] ergeben sich die Anforderungen an das gesamte 
bewertete Bau-Schalldämm-Maß Rꞌw,ges der Außenbauteile von schutzbedürftigen 
Räumen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach der folgenden 
Gleichung: 
 

Rꞌw,ges = La – KRaumart 
 

Dabei ist 
 

KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 
 

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches; 

 

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches; 
 

La der Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01,  
4.5.5. 

 
Mindestens einzuhalten sind: 
 

Rꞌw,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 
 

Rꞌw,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und 
Ähnliches. 

 
Im vorliegenden Fall sind je nach Nutzung die Werte für Unterrichtsräume oder für 
Büroräume von 30 dB bzw. 35 dB heranzuziehen. 
 
Durch die Festlegung eines mindestens erforderlichen Schalldämm-Maßes für die 
Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen wird sichergestellt, dass die von außen 
in die Räume eindringenden Geräusche auf ein akzeptables Maß reduziert werden. 
 
Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße Rꞌw,ges sind gemäß [8], 
Nr. 7.1, in Abhängigkeit vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten 
Außenfläche eines Raumes SS zur Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-
2:2018-01 [9], Gleichung (32) mit dem Korrekturfaktor KAL nach Gleichung (33) zu korri-
gieren. Diese Korrektur kann jedoch nur für konkrete Räume berechnet werden und 
wurde in der nachfolgenden Betrachtung daher nicht berücksichtigt. 
 
Die für die betrachteten Immissionsorte ermittelten erforderlichen gesamten bewerteten 
Bau-Schalldämm-Maße Rꞌw,ges der Außenbauteile von Aufenthaltsräumen können der 
nachfolgenden Tabelle entnommen werden. 
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Immissionsorte auf der 
Baugrenze 

gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß R'w,ges der 
Außenbauteile in dB ohne KAL 

Nr. 
Bezeichnung/Lage KRaumart = 30 dB 

(z. B. Unterrichtsräume) 
KRaumart = 35 dB 

(z. B. Büros) 

IP1 IP1 NW 1.OG 35 30 
 IP1 NW 3.OG 36 31 
 IP1 NW 5.OG 36 31 
IP2 IP2 N 1.OG 36 31 
 IP2 N 3.OG 36 31 
 IP2 N 5.OG 37 32 
IP3 IP3 NO 1.OG 34 29 
 IP3 NO 3.OG 34 29 
 IP3 NO 5.OG 35 30 
IP4 IP4 O 1.OG 33 28 
 IP4 O 3.OG 34 29 
 IP4 O 5.OG 34 29 
IP5 IP5 SO 1.OG 33 28 
 IP5 SO 3.OG 33 28 
 IP5 SO 5.OG 33 28 
IP6 IP6 S 1.OG 33 28 
 IP6 S 3.OG 33 28 
 IP6 S 5.OG 33 28 
IP7 IP7 SW 1.OG 33 28 
 IP7 SW 3.OG 33 28 
 IP7 SW 5.OG 33 28 
IP8 IP8 W 1.OG 33 28 
 IP8 W 3.OG 34 29 
 IP8 W 5.OG 34 29 

 
Bis zu einem gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maß von ca. R'w,ges = 35 dB 
ergeben sich keine gegenüber einer üblichen Bauweise erhöhten Anforderung an die 
Schalldämmung der Außenbauteile. Darüber steigen die Anforderungen insbesondere 
an die Fenster. 
 
Im vorliegenden Fall ergeben sich somit nur für die Gebäude an der nördlichen Grenze 
des Plangebietes ggf. leicht erhöhte Anforderungen an die Schalldämmung der Fenster. 
 

11. Qualität der Untersuchungen 

Bei der Ermittlung der zu erwartenden Geräuschemissionen wurden soweit möglich 
Maximalbetrachtungen durchgeführt. 
 
Für die Berechnung der von dem Schienenverkehr verursachten Geräuschimmissionen 
an den Baugrenzen des Plangebietes lagen die Daten der Deutschen Bahn AG zum 
Schienenverkehr auf der Strecke 3250 für Prognosejahr 2030, vor. 
 
Von dem Landesbetrieb für Straßenbau in Neunkirchen wurden für den betreffenden 
Straßenabschnitt der Saarbrücker Straße die Bestandsdaten der Verkehrszählung 2015 
zum Tagesverkehrsaufkommen (DTV-Werte) zur Verfügung gestellt.  
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Die Eingangsgrößen der Schallausbreitungs- und Abschirmberechnung (Bodendämp-
fung, Geländekanten etc.) wurden so gewählt, dass sich eine Maximalabschätzung der 
tatsächlich zu erwartenden Geräuschimmissionen ergibt. 
 
Insgesamt ist in der Praxis daher mit geringeren Geräuschimmissionen zu rechnen als 
in der vorliegenden Untersuchung ermittelt.  
 

12. Zusammenfassung und Ergebnis der Untersuchung 

Die Neumann Präzisionstechnik GmbH & Co. KG hat ihren Betrieb auf dem Grundstück 
Am Güterbahnhof 2 in 66386 St. Ingbert im Jahr 2016 eingestellt. Aufgrund seiner Lage 
bildet das Gelände eine wertvolle innerstädtische Fläche, die nun neu genutzt werden 
soll. Im Auftrag der Mittelstadt St. Ingbert wird das Gelände überplant, um es, erweitert 
um das südöstlich angrenzende Flurstück 2636/149 sowie einige weitere kleine 
Flurstücke, als Standort für Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen zu nutzen. 
Hierzu soll der Bebauungsplan „Campus Süd“ aufgestellt werden [11]. Darin wird ein 
sonstiges Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „Forschung und Entwicklung“ 
festgesetzt. 
 
Das Plangebiet liegt in geringer Entfernung südlich der Eisenbahnstrecke Saarbrücken-
Homburg und ebenfalls südlich der Bundesstraße 40 (Saarbrücker Straße). Nördlich 
und östlich des Plangebietes erstrecken sich Industrie- und Gewerbeflächen. 
 
Die SGS-TÜV Saar GmbH wurde von der Peter Gross Bau+Projekt GmbH & Co. KG, 
St. Ingbert, beauftragt, die Geräuschimmissionen im Plangebiet durch Straßen- und 
Schienenverkehrslärm zu ermitteln und zu beurteilen. 
 
Im Rahmen einer Ortsbesichtigung wurden das Plangebiet und das umliegende 
Gelände mit den Verkehrswegen in Augenschein genommen. In der vorliegenden 
Untersuchung wurden die Geräuschimmissionen im Plangebiet aus dem Schienen-
verkehr auf der Eisenbahnstrecke Saarbrücken-Homburg sowie aus dem Straßen-
verkehr auf der Saarbrücker Straße (B40) ermittelt. 
 
Schlafräume sind im geplanten Sondergebiet „Forschung und Entwicklung“ nicht 
vorgesehen. Nach Rücksprache mit dem Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz ist 
eine Untersuchung der Geräuschimmissionen durch die umliegenden Gewerbe- und 
Industriebetriebe im Rahmen des vorliegenden Gutachtens daher nicht erforderlich. 
 
Im Einzelnen wurde wie folgt vorgegangen: 
 
Schienenverkehr  
 
Die von dem Schienenverkehr auf der nördlich verlaufenden Bahnstrecke verursachten 
Geräuschimmissionen im Plangebiet tagsüber und nachts wurden nach den Vorgaben 
der Anlage 2 zu § 4 der Verkehrslärmschutzverordnung [7] - Berechnung des 
Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03) [4] ermittelt. 
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Der Berechnung wurden die Daten zum Schienenverkehr auf der Strecke 3250, 
Abschnitt Rentrisch bis St. Ingbert, für das Prognosejahr 2030 der Deutschen Bahn AG 
zugrunde gelegt.  
 
Straßenverkehr 
 
Die auf das Plangebiet einwirkenden Geräuschimmissionen durch den Straßenverkehr 
auf der Saarbrücker Straße (B40) tagsüber und nachts wurden nach den Richtlinien für 
den Lärmschutz an Straßen, RLS-19 [10] berechnet. Die Verkehrsmengen auf der 
Saarbrücker Straße wurden aus der Straßenverkehrszählung aus dem Jahr 2015 
entnommen. Die unmittelbar an das Plangebiet angrenzenden Straßen können auf 
Grund der untergeordneten Verkehrsmengen unberücksichtigt bleiben.  
 
Die Daten aus dem Jahr 2015 wurden entsprechend den Angaben des Landesbetriebes 
für Straßenbau des Saarlandes zur Entwicklung des Verkehrsaufkommens auf das Jahr 
2030 als Prognosehorizont hochgerechnet. 
 
Die berechneten Geräuschimmissionen durch den Schienen- und Straßenverkehr 
wurden mit den Orientierungswerten der DIN 18005, Beiblatt 1, Schallschutz im 
Städtebau, sowie mit den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV [7] verglichen. Die 
Schutzbedürftigkeit des geplanten sonstigen Sondergebietes „Forschung und 
Entwicklung“ wurde dabei mit einem Mischgebiet gleichgesetzt. 
 
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist der Bebauungsplanentwurf mit Stand 
vom 13.12.2023. 
 
In der nachfolgenden Tabelle sind die in der vorliegenden Untersuchung ermittelten 
Immissionspegel und Beurteilungspegel der Gesamtgeräuschimmissionen durch den 
Schienenverkehr und den Straßenverkehr tagsüber und nachts an den betrachteten 
Immissionsorten aufgeführt. 
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Immissionsorte auf der 
Baugrenze 

Immissionspegel 
Gesamtverkehr 

dB(A) 

Beurteilungspegel 
Gesamtverkehr 

dB(A) 

Nr. Bezeichnung/Lage tags nachts tags nachts 

IP1 IP1 NW 1.OG 62,4 62,0 63 62 
 IP1 NW 3.OG 63,8 63,4 64 64 
 IP1 NW 5.OG 64,0 63,5 64 64 
IP2 IP2 N 1.OG 63,6 63,3 64 64 
 IP2 N 3.OG 65,1 64,7 66 65 
 IP2 N 5.OG 65,2 64,8 66 65 
IP3 IP3 NO 1.OG 54,7 53,9 55 54 
 IP3 NO 3.OG 57,8 57,1 58 58 
 IP3 NO 5.OG 59,9 59,3 60 60 
IP4 IP4 O 1.OG 53,5 53,0 54 53 
 IP4 O 3.OG 55,0 54,4 55 55 
 IP4 O 5.OG 55,7 55,1 56 56 
IP5 IP5 SO 1.OG 52,2 51,7 53 52 
 IP5 SO 3.OG 52,8 52,3 53 53 
 IP5 SO 5.OG 53,8 53,2 54 54 
IP6 IP6 S 1.OG 48,6 47,7 49 48 
 IP6 S 3.OG 49,6 48,7 50 49 
 IP6 S 5.OG 50,4 49,5 51 50 
IP7 IP7 SW 1.OG 46,8 45,8 47 46 
 IP7 SW 3.OG 47,9 46,7 48 47 
 IP7 SW 5.OG 48,9 47,7 49 48 
IP8 IP8 W 1.OG 52,0 51,1 52 52 
 IP8 W 3.OG 54,5 53,6 55 54 
 IP8 W 5.OG 56,8 56,0 57 56 

 
Die höchsten Immissionspegel durch Schienen- und Straßenverkehr ergeben sich 
demnach in Höhe des 5.Obergeschosses. Die Ergebnisse einer flächendeckenden 
Berechnung der Geräuschimmissionen durch Schienen- und Straßenverkehr in Höhe 
des 5. OG ist Bild 5a (tags) bzw. Bild 5b (nachts) im Anhang zu entnehmen. 
 
Entsprechend der Lage des Plangebietes zur Straße und Eisenbahnstrecke ergeben 
sich die höchsten Geräuschimmissionen im nördlichen Teil des Plangebietes. 
 
In der folgenden Tabelle sind die diejenigen Beurteilungspegel fett hervorgehoben, 
welche die Orientierungswerte DIN 18005 Beiblatt 1 [6] überschreiten. Darüber hinaus 
sind diejenigen Werte farbig hervorgehoben, an denen die Grenzwerte der 
16. BImSchV [7] überschritten werden. 
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Immissionsorte auf der 
Baugrenze 

Beurteilungspegel Gesamtverkehr 
dB(A) 

Nr. Bezeichnung/Lage tags nachts 

IP1 IP1 NW 1.OG 63 62 
 IP1 NW 3.OG 64 64 
 IP1 NW 5.OG 64 64 
IP2 IP2 N 1.OG 64 64 
 IP2 N 3.OG 66 65 
 IP2 N 5.OG 66 65 
IP3 IP3 NO 1.OG 55 54 
 IP3 NO 3.OG 58 58 
 IP3 NO 5.OG 60 60 
IP4 IP4 O 1.OG 54 53 
 IP4 O 3.OG 55 55 
 IP4 O 5.OG 56 56 
IP5 IP5 SO 1.OG 53 52 
 IP5 SO 3.OG 53 53 
 IP5 SO 5.OG 54 54 
IP6 IP6 S 1.OG 49 48 
 IP6 S 3.OG 50 49 
 IP6 S 5.OG 51 50 
IP7 IP7 SW 1.OG 47 46 
 IP7 SW 3.OG 48 47 
 IP7 SW 5.OG 49 48 
IP8 IP8 W 1.OG 52 52 
 IP8 W 3.OG 55 54 
 IP8 W 5.OG 57 56 

 
Der Vergleich der ermittelten mit den zulässigen Werten ergibt die folgende Bilanz: 
 

Orientierungswerte tags: Überschreitung um bis zu 6 dB(A)  
Orientierungswerte nachts: Überschreitung um bis zu 15 dB(A)  
Immissionsgrenzwerte tags: Überschreitung um bis zu 2 dB(A)  
Immissionsgrenzwerte nachts: Überschreitung um bis zu 11 dB(A) 
 
Den Lärmkarten der Gesamtverkehrsimmissionen im Anhang (Bild 5a und Bild 5b) ist 
zu entnehmen, dass die zulässigen Geräuschimmissionen tags nur im nördlichsten Teil 
des Plangebietes überschritten, in den übrigen Bereichen jedoch eingehalten werden. 
 
Im Hinblick auf die geplante Nutzung des Plangebietes für Einrichtungen der Forschung 
und Entwicklung ohne Schlafnutzung ist die Überschreitung der nachts zulässigen 
Geräuschimmissionen im vorliegenden Fall nicht relevant. 
 
Die nach Abschnitt 4.4.5 der DIN 4109-2:2018-01 [9] auf der Basis der berechneten 
Beurteilungspegel ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegel an den betrachteten 
Immissionsorten sind nachfolgend aufgeführt. 
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Immissionsorte auf der 
Baugrenze 

La,Schiene La,Straße La,Gewerbe La,gesamt 

Nr. Bezeichnung/Lage dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

IP1 IP1 NW 1.OG 60 54 63 65 
 IP1 NW 3.OG 62 56 63 66 
 IP1 NW 5.OG 62 57 63 66 
IP2 IP2 N 1.OG 62 51 63 66 
 IP2 N 3.OG 63 55 63 66 
 IP2 N 5.OG 63 58 63 67 
IP3 IP3 NO 1.OG 52 51 63 64 
 IP3 NO 3.OG 56 53 63 64 
 IP3 NO 5.OG 58 54 63 65 
IP4 IP4 O 1.OG 51 47 63 63 
 IP4 O 3.OG 53 49 63 64 
 IP4 O 5.OG 54 50 63 64 
IP5 IP5 SO 1.OG 50 45 63 63 
 IP5 SO 3.OG 51 46 63 63 
 IP5 SO 5.OG 52 48 63 63 
IP6 IP6 S 1.OG 46 45 63 63 
 IP6 S 3.OG 47 46 63 63 
 IP6 S 5.OG 48 47 63 63 
IP7 IP7 SW 1.OG 44 44 63 63 
 IP7 SW 3.OG 45 45 63 63 
 IP7 SW 5.OG 46 46 63 63 
IP8 IP8 W 1.OG 50 48 63 63 
 IP8 W 3.OG 52 50 63 64 
 IP8 W 5.OG 54 52 63 64 

 
Eine flächendeckende Darstellung der maßgeblichen Außenlärmpegel in Höhe des 
5.OG ist Bild 6 im Anhang zu entnehmen. 
 
Nach Abschnitt 7 der DIN 4109-1 [8] ergeben sich folgende Anforderungen an das ge-
samte bewertete Bau-Schalldämm-Maß Rꞌw,ges der Außenbauteile von schutzbedürf-
tigen Räumen im Plangebiet unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten: 
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Immissionsorte auf der 
Baugrenze 

gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß R'w,ges der 
Außenbauteile in dB ohne KAL 

Nr. 
Bezeichnung/Lage KRaumart = 30 dB 

(z. B. Unterrichtsräume) 
KRaumart = 35 dB 

(z. B. Büros) 

IP1 IP1 NW 1.OG 35 30 
 IP1 NW 3.OG 36 31 
 IP1 NW 5.OG 36 31 
IP2 IP2 N 1.OG 36 31 
 IP2 N 3.OG 36 31 
 IP2 N 5.OG 37 32 
IP3 IP3 NO 1.OG 34 29 
 IP3 NO 3.OG 34 29 
 IP3 NO 5.OG 35 30 
IP4 IP4 O 1.OG 33 28 
 IP4 O 3.OG 34 29 
 IP4 O 5.OG 34 29 
IP5 IP5 SO 1.OG 33 28 
 IP5 SO 3.OG 33 28 
 IP5 SO 5.OG 33 28 
IP6 IP6 S 1.OG 33 28 
 IP6 S 3.OG 33 28 
 IP6 S 5.OG 33 28 
IP7 IP7 SW 1.OG 33 28 
 IP7 SW 3.OG 33 28 
 IP7 SW 5.OG 33 28 
IP8 IP8 W 1.OG 33 28 
 IP8 W 3.OG 34 29 
 IP8 W 5.OG 34 29 

 
Bis zu einem gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maß von ca. R'w,ges = 35 dB 
ergeben sich keine gegenüber einer üblichen Bauweise erhöhten Anforderung an die 
Schalldämmung der Außenbauteile. Darüber steigen die Anforderungen insbesondere 
an die Fenster. 
 
Im vorliegenden Fall ergeben sich somit nur für die Gebäude an der nördlichen Grenze 
des Plangebietes ggf. leicht erhöhte Anforderungen an die Schalldämmung der Fenster. 
 
 
Sulzbach, den 14.12.2023  
Tz/Schl 
 
Der Sachverständige: 
 
 
 
Dipl.-Phys.Ing. Jörg Trittelvitz B.Sc. Justin Müller 
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Bild 1 

Lageplan Plangebiet 
Maßstab 1:5.000 

 
 
 

 
 

© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2023, Datenquellen:  
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf 

 
  

Geltungsbereich des Bebauungsplans „Campus Süd“ 



SGS-TÜV Saar GmbH  
  
Auftrag Nr. 6804034 - Gutachten vom 14.12.2023 Anhang 1 - Blatt 2 von 7 

 

https://sgs.sharepoint.com/sites/de-ehs-suzfiles/berichte_lärm/lärm2023/23-6804034-a-peter-gross-bplan-campus-süd-cispa-igb-lärm-tz.docx 

Bild 2 

Planzeichnung des Bebauungsplans „Campus Süd“ 
Kernplan GmbH, Stand Entwurf 13.12.2023 

ohne Maßstab 
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Bild 3 

Lageplan Verkehrswege und Plangebiet 
Maßstab 1:10.000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2023, Datenquellen:  
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Geltungsbereich des Bebauungsplans „Campus Süd“ 

Schiene 

Straße 
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Bild 4 

Lage der Immissionorte im Plangebiet 
Maßstab 1:2.000 

 
 
 
 

 
  

Immissionsort Nr. 
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Bild 5a 

Immissionspegel Gesamtverkehr tags 
Berechnungshöhe 16,8 m (5. OG) 

Maßstab 1:2.000 
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Bild 5b 

Immissionspegel Gesamtverkehr nachts 
Berechnungshöhe 16,8 m (5. OG) 

Maßstab 1:2.000 
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Bild 6 

Maßgeblicher Außenlärmpegel im Plangebiet 
Berechnungshöhe 16,8 m (5. OG) 

Maßstab 1:2.000  
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Tabelle 1 

Rechts- und Beurteilungsgrundlagen 
 

[1] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl 
Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 
2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017 

[2] DIN ISO 9613 - 2, Entwurf September 1997 
Akustik, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien 
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren 

[3] Schallausbreitungs-Software 
MAPANDGIS, Version 1.2.0.6, Kramer Schalltechnik GmbH 

[4] Anlage 2 zu § 4 der Verkehrslärmschutzverordnung 
Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03) 
BGBl. I 2014 S. 2271 – 2313 

[5] DIN 18005:2023-07 
Schallschutz im Städtebau – Grundlagen und Hinweise für die Planung 

[6] DIN 18005 Beiblatt 1:2023-07  
Schallschutz im Städtebau – Beiblatt 1:  
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Tabelle 2a 

Angaben der Deutschen Bahn AG zum Schienenverkehr 
Strecke 3250 
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Tabelle 2b 

 
Zugdaten 
 

 
 
 
 

Tabelle 2c 

Berechnung der längenbezogenen Schallleistungspegel Lw' nach der Schall 03 

 

 
  

Name ID Fahrzeugarten
Anzahl 
Tag/h

Anzahl 
Nacht/h

Anzahl 
Achsen

Lw 
Tag

Lw 
Nacht

v Zug

GZ-E Ri 7b. ELOK_SB 7 5 4 64,2 65,8 100
GZ-E Ri 10b. GW_VK 210 150 4 78,7 80,2 100
GZ-E Ri 10f. KW_KS 56 40 4 73,3 74,9 100
GZ-E Ri 7b. ELOK_SB 2 1 4 58,8 58,8 100
GZ-E Ri 10b. GW_VK 20 10 4 68,5 68,5 100
TGV Ri 1. HGV_TK 6 0 4 67,6 0 250
TGV Ri 2. HGV_MS_O_R 15 0 4 69 0 250
ICE Ri 3a. HGV_TZ_1 4 1 32 77,3 74,3 330
IC-E Ri 7b. ELOK_SB 1 1 4 60,5 63,5 200
IC-E Ri 9b. RZW_SB 9 9 4 69,8 72,8 200
RV-VT Ri 6. V_Triebzug 34 2 6 74,1 64,8 120
RV-ET Ri 5b. E_TZUG_SBAHN_RS 28 2 12 75,9 67,4 160
RV-ET Ri 5b. E_TZUG_SBAHN_RS 62 16 10 78,6 75,7 160
GZ-E GRi 7b. ELOK_SB 6 5 4 63,6 65,8 100
GZ-E GRi 10b. GW_VK 180 150 4 78 80,2 100
GZ-E GRi 10f. KW_KS 48 40 4 72,7 74,9 100
GZ-E GRi 7b. ELOK_SB 2 1 4 58,8 58,8 100
GZ-E GRi 10b. GW_VK 20 10 4 68,5 68,5 100
TGV GRi 1. HGV_TK 4 0 4 65,9 0 250
TGV GRi 2. HGV_MS_O_R 10 0 4 67,3 0 250
ICE GRi 3a. HGV_TZ_1 4 0 32 77,3 0 330
IC-E GRi 7b. ELOK_SB 1 1 4 60,5 63,5 200
IC-E GRi 9b. RZW_SB 9 9 4 69,8 72,8 200
RV-VT GRi 6. V_Triebzug 34 2 6 74,1 64,8 120
RV-ET GRi 5b. E_TZUG_SBAHN_RS 28 2 12 75,9 67,4 160
RV-ET GRi 5b. E_TZUG_SBAHN_RS 62 16 10 0 0 160

Strecke Gleis Lw' Tag Lw' Nacht c1-Tab 7 c2-Tab 8 KBr-Tab 9 v max
3250 GRi 81,9 81,9 0. Schwellengleis im Schotterbett 0. Keine 0. Keine Brücke 90
3250 Ri 82,3 82 0. Schwellengleis im Schotterbett 0. Keine 0. Keine Brücke 90
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Tabelle 3a 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP1a: NW 1.OG 
 

 
 
 

Tabelle 3b 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP1b: NW 3.OG 
 

 
 
 

Tabelle 3c 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP1c: NW 5.OG 
 

 
 
 

Tabelle 3d 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP2a: N 1.OG 
 

 
 
 

Tabelle 3e 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP2b: N 3.OG 
 

 
  

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 58,6 58,6 3 304 -3,9 0 57,7 1,1 3 - - 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 59,2 59,4 3 305 -4 0 57,5 1,1 3 - - 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 43,2 51,0 - 379 - 0 58,6 1,9 4 41,4 41,4 81,6 73,8

Sum 62,0 62,4

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 60,0 60,0 3 304 -3,9 0 57,8 1,1 3 - - 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 60,6 60,9 3 306 -4 0 57,6 1,1 3 5,9 5,9 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 44,9 52,7 - 379 - 0 58,6 1,9 4 43,3 43,3 81,6 73,8

Sum 63,4 63,8

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 60,2 60,2 3 305 -3,8 0 57,8 1,1 2 - - 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 60,7 61,0 3 306 -3,9 0 57,7 1,1 2 21,8 21,5 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 45,9 53,8 - 380 - 0 58,6 1,9 4 44,1 44,1 81,6 73,8

Sum 63,5 64,0

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 58,8 58,7 3 319 -4,1 0,2 57,6 1,2 3 - - 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 61,4 61,7 3 304 -3,9 0,4 56,5 1,1 3 - - 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 40,2 48,0 - 293 - 0 56 1,5 5 37,7 37,7 81,6 73,8

Sum 63,3 63,6

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 61,3 61,3 3 319 -3,9 0,1 57,6 1,2 3 - - 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 62,0 62,3 3 304 -3,7 0,1 56,5 1,1 3 - - 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 44,1 51,9 - 293 - 0 56 1,5 4 41,9 41,9 81,6 73,8

Sum 64,7 65,1
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Tabelle 3f 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP2c: N 5.OG 
 

 
 
 

Tabelle 3g 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP3a: NO 1.OG 
 

 
 
 

Tabelle 3h 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP3b: NO 3.OG 
 

 
 
 

Tabelle 3i 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP3c: NO 5.OG 
 

 
 
 

Tabelle 3j 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP4a: O 1.OG 
 

 
  

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 61,4 61,4 3 320 -3,9 0 57,6 1,2 3 13,5 13,5 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 62,0 62,2 3 304 -3,6 0 56,5 1,1 2 15,5 15,3 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 46,6 54,4 - 294 - 0 56 1,5 4 44,2 44,2 81,6 73,8

Sum 64,8 65,2

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 50,5 50,5 3 451 -3,6 1,1 62 1,7 4 - - 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 50,8 51,1 3 447 -3,7 1,4 61,8 1,7 4 - - 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 39,6 47,4 - 279 - 0 55,9 1,4 4 37,4 37,4 81,6 73,8

Sum 53,9 54,7

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 53,9 53,9 3 452 -3,6 0,1 62 1,7 4 22,5 22,5 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 54,1 54,3 3 447 -3,7 0,2 61,8 1,7 3 21,8 21,5 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 41,5 49,3 - 279 - 0 55,9 1,4 4 38,7 38,7 81,6 73,8

Sum 57,1 57,8

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 56,0 56,0 3 452 -3,5 0 62 1,7 3 14 14 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 56,4 56,7 3 447 -3,6 0,1 61,8 1,7 3 14,5 14,3 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 42,5 50,3 - 280 - 0 55,9 1,4 3 39,1 39,1 81,6 73,8

Sum 59,3 59,9

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 49,8 49,8 3 450 -2,9 4,4 63,1 1,7 4 - - 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 50,0 50,3 3 453 -2,9 4,8 63,1 1,7 4 - - 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 36,0 43,8 - 400 - 0 59,5 2 5 34 34 81,6 73,8

Sum 53,0 53,5
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Tabelle 3k 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP4b: O 3.OG 
 

 
 
 

Tabelle 3l 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP4c: O 5.OG 
 

 
 
 

Tabelle 3m 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP5a: SO 1.OG 
 

 
 
 

Tabelle 3n 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP5b: SO 3.OG 
 

 
 
 

Tabelle 3o 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP5c: SO 5.OG 
 

 
  

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 51,2 51,2 3 450 -2,9 0,6 63,1 1,7 4 14,9 15 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 51,3 51,6 3 453 -2,9 0,9 63,1 1,7 4 18,3 18,1 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 38,1 46,0 - 400 - 0 59,5 2 4 35,9 35,9 81,6 73,8

Sum 54,4 55,0

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 51,9 51,9 3 451 -2,8 0,2 63,2 1,7 4 20,4 20,5 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 52,1 52,3 3 453 -2,9 0,3 63,1 1,7 4 23,6 23,4 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 39,0 46,8 - 401 - 0 59,5 2 4 36,4 36,4 81,6 73,8

Sum 55,1 55,7

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 48,6 48,6 3 462 -3,4 7 63,8 1,7 4 - - 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 48,7 49,0 3 443 -3,2 7,4 63,4 1,6 4 - - 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 33,8 41,6 - 440 - 0 60,6 2,2 5 31,5 31,5 81,6 73,8

Sum 51,7 52,2

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 49,2 49,1 3 462 -3,3 3,9 63,8 1,7 4 23 23 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 49,3 49,5 3 443 -3,2 4,4 63,4 1,6 4 25,3 25 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 35,2 43,0 - 440 - 0 60,6 2,2 5 33 33 81,6 73,8

Sum 52,3 52,8

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 50,0 50,0 3 463 -3,3 1,7 63,8 1,7 4 23,4 23,4 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 50,1 50,4 3 444 -3,2 2,2 63,4 1,6 4 25,7 25,4 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 36,7 44,5 - 441 - 0 60,6 2,2 4 34,5 34,5 81,6 73,8

Sum 53,2 53,8
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Tabelle 3p 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP6a: S 1.OG 
 

 
 
 

Tabelle 3q 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP6b: S 3.OG 
 

 
 
 

Tabelle 3r 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP6c: S 5.OG 
 

 
 
 

Tabelle 3s 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP7a: SW 1.OG 
 

 
 
 

Tabelle 3t 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP7b: SW 3.OG 
 

 
  

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 44,5 44,5 3 428 -3,9 12,7 63,1 1,6 5 16,5 16,8 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 44,5 44,8 3 417 -4 13 62,9 1,5 5 16,9 16,7 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 33,4 41,2 - 452 - 0 60,7 2,3 5 31,5 31,5 81,6 73,8

Sum 47,7 48,6

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 45,3 45,3 3 428 -3,9 6,7 63,1 1,6 4 - - 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 45,6 45,9 3 417 -3,9 7,4 62,9 1,5 4 - - 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 34,5 42,3 - 453 - 0 60,7 2,3 5 32,6 32,6 81,6 73,8

Sum 48,7 49,6

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 46,3 46,3 3 429 -3,7 3,7 63,1 1,6 4 3,5 3,5 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 46,3 46,6 3 417 -3,8 4,6 62,9 1,5 4 - - 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 35,7 43,5 - 453 - 0 60,7 2,3 4 33,9 33,9 81,6 73,8

Sum 49,5 50,4

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 42,5 42,5 3 357 -3,8 13,5 61,1 1,3 5 - - 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 42,5 42,8 3 360 -3,7 13,3 61,1 1,3 5 - - 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 32,6 40,5 - 405 - 0 59,4 2 5 30,5 30,5 81,6 73,8

Sum 45,8 46,8

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 43,4 43,4 3 357 -3,5 12,6 61,1 1,3 5 - - 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 43,5 43,8 3 360 -3,5 12,4 61,1 1,3 5 - - 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 34,0 41,8 - 405 - 0 59,4 2 5 31,7 31,7 81,6 73,8

Sum 46,7 47,9
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Tabelle 3u 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP7c: SW 5.OG 
 

 
 
 

Tabelle 3v 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP8a: W 1.OG 
 

 
 
 

Tabelle 3w 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP8b: W 3.OG 
 

 
 
 

Tabelle 3x 
 

Immissionen Gesamtverkehr - IP8c: W 5.OG 
 

 
 
 

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 44,4 44,4 3 357 -3,5 9 61,1 1,3 4 8,7 8,8 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 44,4 44,7 3 361 -3,6 9,2 61,1 1,3 4 13,7 13,7 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 35,2 43,0 - 406 - 0 59,4 2 5 33 33 81,6 73,8

Sum 47,7 48,9

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 47,8 47,8 3 327 -4,1 11,2 59,8 1,2 4 12 12,1 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 48,1 48,3 3 317 -4,2 11,2 59,5 1,2 4 13,8 13,6 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 37,1 44,9 - 397 - 0 59,2 2 5 34,9 34,9 81,6 73,8

Sum 51,1 52,0

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 50,5 50,5 3 327 -4,1 6,6 59,9 1,2 4 19,3 19,4 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 50,5 50,7 3 318 -4,2 6,7 59,5 1,2 4 23,8 23,6 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 39,1 46,9 - 398 - 0 59,2 2 4 37 37 81,6 73,8

Sum 53,6 54,5

Nr. Name Group Ln Lde D0 dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N Lw D Lw N

3250 Rentrisch - St.Ingbert Schienenv erkehr 52,9 52,9 3 328 -3,9 1,2 59,9 1,2 4 - - 81,9 81,9

3250 Rentrisch - St. Ingbert Schienenv erkehrslärm 52,8 53,1 3 318 -4,1 1,4 59,5 1,2 4 26,1 25,8 82,3 82,0

B40 Saarbrücker Straße Straßenv erkehr 41,0 48,8 - 398 - 0 59,2 2 4 39,1 39,1 81,6 73,8

Sum 56,0 56,8
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Erläuterungen zur Tabelle Emission  
 
Anmerkung: Hat eine der Spalten für ein konkretes Projekt keine Bedeutung, ist diese Spalte im Ausdruck 
der Tabelle EMISSION möglicherweise nicht enthalten.  
 
Spaltenbezeichnung 
 

Bedeutung 
 

Nr. Nummer der Geräuschquelle 
 

Name Bezeichnung der Geräuschquelle 
 

Group Zugehörigkeit zu einer Gruppe von bestimmten Geräuschquellen 
 

z Höhe der Geräuschquelle über Boden 
 

KO W Abstrahlwinkelmaß (0 - Halbkugel, 3 - Viertelkugel) 
 

KI Zuschlag für Impulshaltigkeit, wird zu den in den Spalten Lw/LmE D, 
Lw/LmE E und Lw/LmE N stehenden Schallleistungspegeln 
hinzuaddiert. 
 

KT Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit, wird zu den in den 
Spalten Lw/LmE D, Lw/LmE E und Lw/LmE N stehenden Schall-
leistungspegeln hinzuaddiert. 
 

Lw / LmE D Schallleistungspegel der Geräuschquelle im Beurteilungszeitraum Tag 
– außerhalb der Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit. Wurde für diese 
Geräuschquelle eine Anzahl berücksichtigt (z. B. mehrere Fahr-
bewegungen), so enthält der Schallleistungspegel schon das 
logarithmische Maß für die Anzahl oder die Messfläche (z. B. 20 Lkw-
Fahrten -> 10*log(20) = + 13 dB) oder eine numerische Addition (z. B. 
+ 3 dB). Diese Angaben werden im Quelleneditor im Berechnungs-
programm eingegeben. 
 

Lw / LmE E Schallleistungspegel der Geräuschquelle im Beurteilungszeitraum Tag 
– innerhalb der Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit, ggf. mit Zuschlag 
für Anzahl, Messfläche oder numerische Addition (siehe oben) 
 

Lw / LmE N Schallleistungspegel der Geräuschquelle im Beurteilungszeitraum 
Nacht, ggf. mit Zuschlag für Anzahl, Messfläche oder numerische 
Addition (siehe oben).  
 

Num Add D Werte (pos. oder neg.) in dieser Spalte werden zu den Geräusch-
emissionen im Beurteilungszeitraum Tag außerhalb der Zeiten mit 
erhöhter Empfindlichkeit addiert. 
 

Num Add E Werte (pos. oder neg.) in dieser Spalte werden zu den Geräusch-
emissionen im Beurteilungszeitraum Tag innerhalb der Zeiten mit 
erhöhter Empfindlichkeit addiert. 
 

Num Add N Werte (pos. oder neg.) in dieser Spalte werden zu den Geräusch-
emissionen im Beurteilungszeitraum Nacht addiert. 
 

Fläche Anz. Eingetragener Wert wird logarithmiert addiert. Mögliche Anwendungen: 
 Größe der Messfläche (z. B. Quadermessfläche bei Schallleistungs-

bestimmung) bzw. der Fläche des schallabstrahlenden Bauteils 
 Bei Linienquellen Länge der Quelle 
 Anzahl von Quellen (z. B. Lkw-Fahrten) 

Anz D Anzahl von Quellen tagsüber außerhalb der Zeiten mit erhöhter 
Empfindlichkeit 
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Spaltenbezeichnung 
 

Bedeutung 
 

Anz E Anzahl von Quellen tagsüber innerhalb der Zeiten mit erhöhter 
Empfindlichkeit 
 

Anz N Anzahl von Quellen nachts 
 

SR Einfügungsdämpfungsmaß bzw. Pegelminderung in dB 
 

TE D Einwirkzeit tagsüber außerhalb der Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 
in Minuten. Wird für die Geräuschquelle eine Einwirkung über den 
gesamten Beurteilungszeitraum angenommen, so ergibt sich eine 
Einwirkzeit von 780 min (entsprechend 13 Stunden außerhalb der 
Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit an Werktagen).  
 

TE E Einwirkzeit tagsüber innerhalb der Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 
in Minuten. Wird für die Geräuschquelle eine Einwirkung über den 
gesamten Beurteilungszeitraum angenommen, so ergibt sich eine 
Einwirkzeit von 180 min (entsprechend 3 Stunden innerhalb der Zeiten 
mit erhöhter Empfindlichkeit an Werktagen).  
 

TE N Einwirkzeit nachts in Minuten. Wird für die Geräuschquelle eine 
Einwirkung über den gesamten Beurteilungszeitraum angenommen, so 
ergibt sich eine Einwirkzeit von 60 min (lauteste Nachtstunde).  
 

Spek. ID Die hier eingetragene Zahl verweist auf die entsprechende Zeile der 
Tabelle SPEKTREN. Auf diese Weise erfolgt die Zuordnung des 
Emissions-Spektrums zu der Geräuschquelle. 
 

Rw Spek. ID Die hier eingetragene Zahl verweist auf die entsprechende Zeile der 
Tabelle RW_SPEKTREN, in der die Spektren der Schalldämmungen 
angegeben werden. Auf diese Weise erfolgt die Zuordnung des 
Schalldämm-Spektrums zu der Geräuschquelle. 
 

Cd Wert des Diffusitätsterms bei der Berechnung der Gebäudeabstrahlung 
nach DIN EN 12354-4  
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Erläuterungen zur Tabelle IMMISSION 
 
Spaltenbezeichnung 
 

Bedeutung 
 

Nr. Nummer der Geräuschquelle, siehe Tabelle EMISSION. 
 

Name Bezeichnung der Geräuschquelle, siehe Tabelle EMISSION. 
 

Group Zugehörigkeit zu einer Gruppe von bestimmten Geräuschquellen 
 

Lde Von der Geräuschquelle am betrachteten Immissionsort im Beur-
teilungszeitraum Tag verursachter Immissionspegel. 
Der berechnete Wert stellt die Summe aus dem Direkt- und dem Re-
flexionsanteil der Geräuschimmission dar. Der nicht separat ausge-
wiesene Direktanteil ergibt sich ausgehend von dem Schallleistungs-
pegel Lw D in der letzten Spalte unter Berücksichtigung der in den 
übrigen Spalten enthaltenen Ausbreitungsgrößen. 
 

Ln Von der Geräuschquelle am betrachteten Immissionsort im 
Beurteilungszeitraum Nacht verursachter Immissionspegel 
(Summe aus dem Direkt- und dem Reflexionsanteil, siehe Lde) 
 

D0 Das Raumwinkel-Maß Do gemäß DIN ISO 9613-2 wird für jede 
Quellen-Immissionsort-Kombination berechnet und kann daher von 
den pauschalen Werten 0 dB (Abstrahlung in den Halbraum) bzw. 
3 dB (Viertelraum) beim allgemeinen Berechnungsverfahren ab-
weichen. 
 

DT D Aus der Einwirkzeit der Geräuschquelle und dem Beurteilungs-
zeitraum wird die Zeitkorrektur DT für den Beurteilungszeitraum Tag 
berechnet. Ist ein "–" eingetragen, so ist die Geräuschquelle tagsüber 
nicht aktiv. 
 

DT E Zuschlag für die Einwirkung in Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 
nach Nr. 6.5 der TA Lärm. 
 

DT N Aus der Einwirkzeit der Geräuschquelle und dem Beurteilungs-
zeitraum wird die Zeitkorrektur DT für den Beurteilungszeitraum 
Nacht berechnet. Ist ein "–" eingetragen, so ist die Geräuschquelle 
nachts nicht aktiv. 
 

SR Einfügungsdämpfungsmaß bzw. Pegelminderung in dB 
 

KT+KI Summe Zuschläge Ton- und Informationshaltigkeit sowie Impuls-
haltigkeit 
 

Cmet D Meteorologische Korrektur zur Ermittlung des Langzeit-Mittelungs-
pegels aus dem berechneten Mitwind-Dauerschalldruckpegel nach 
DIN ISO 9613-2 für den Beurteilungszeitraum Tag außerhalb der 
Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit. 
 

Cmet DE Meteorologische Korrektur zur Ermittlung des Langzeit-Mittelungs-
pegels aus dem berechneten Mitwind-Dauerschalldruckpegel nach 
DIN ISO 9613-2 für den Beurteilungszeitraum Tag innerhalb Zeiten 
mit erhöhter Empfindlichkeit. 
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Spaltenbezeichnung 
 

Bedeutung 
 

Cmet N Meteorologische Korrektur zur Ermittlung des Langzeit-Mittelungs-
pegels aus dem berechneten Mitwind-Dauerschalldruckpegel nach 
DIN ISO 9613-2 für den Beurteilungszeitraum Nacht. 
 

dp Abstand Quelle-Immissionsort 
 

DI Richtwirkungskorrektur  
 

Abar Einfügungsdämpfungs-Maß gemäß DIN ISO 9613-2. 
Die Abschirmungsberechnung wird frequenzabhängig in Oktavband-
breite durchgeführt. Der angegebene Einzahlwert ergibt sich aus der 
Differenz der mit und ohne Einfügungsdämpfung berechneten 
Immissionspegel. 
 

Adiv Abstandsmaß gemäß DIN ISO 9613-2. 
Adiv ist das aus dem Wert für dp errechnete Abstandsmaß für 
Vollkugelabstrahlung. 
 

Aatm Luftabsorptions-Maß nach DIN ISO 9613-2 für eine Temperatur von 
10°C und 70 % Luftfeuchte. 
Die Berechnung der Luftabsorption erfolgt analog der Einfügungs-
dämpfung frequenzabhängig in Oktavbandbreite. Der angegebene 
Einzahlwert ergibt sich wiederum aus der Differenz der mit und ohne 
Luftabsorption berechneten Immissionspegel.  
 

Agr Boden- und Meteorologiedämpfungs-Maß entsprechend Abschnitt 
7.3 der DIN ISO 9613-2. 
 

Refl D / Refl. DE/ Refl N 
(Reflexions-Anteil) 

Dieser Wert beinhaltet die Summe der Immissionsanteile, welche 
durch Reflexionen an Gebäuden etc. in der Umgebung der 
Geräuschquelle und/oder des Immissionsortes verursacht werden. 
 

LW D Schallleistungspegel Lw / LmE D der Geräuschquelle im 
Beurteilungszeitraum Tag außerhalb der Zeiten mit erhöhter 
Empfindlichkeit, siehe Tabelle EMISSION. 
 

LW DE Schallleistungspegel Lw / LmE DE der Geräuschquelle im Beurtei-
lungszeitraum Tag innerhalb der Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit, 
siehe Tabelle EMISSION. 
 

LW N Schallleistungspegel Lw / LmE N der Geräuschquelle im 
Beurteilungszeitraum Nacht, siehe Tabelle EMISSION. 
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